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Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen außerhalb

des unten stehenden Änderungsinhaltes bleiben in dem

Geltungsbereich vollumfänglich erhalten.

Inhalt der Änderung (textlich) ist ausschließlich:

Textliche Festsetzungen

Übersichtsplan M. 1 : 10.000

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Porta Westfalica hat den Bebauungsplan nach Prüfung der

Anregungen gem. § 3 (2)  BauGB in seiner Sitzung am .................... als

Satzung (§ 10 BauGB) nebst Begründung beschlossen.

Porta Westfalica, den

Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss ist  gem. § 10 (3)  BauGB am .................... bekannt-

gemacht worden. Die 5. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr.

2.1.1 „Gewerbegebiet Barkhausen“ ist damit am .................... rechtsverbind-

lich geworden. Gemäß § 10 (3)  BauGB wird die Änderung mit der Begründung

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Der Ort der Bereithaltung während

der Dienststunden ist am .................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Porta Westfalica, den

Der Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz der Stadt Porta Westfalica hat

in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des Bebauungsplanes und

der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2)

BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich

bekanntgemacht.

Der Bebauungsplan und die Begründung haben vom 24.02.2020 bis

27.03.2020 gem. § 3 (2)  BauGB öffentlich ausgelegen.

Porta Westfalica, den

Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz der Stadt Porta Westfalica hat

in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Aufstellung der 5. (vereinfachten)

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2.1.1 „Gewerbegebiet Barkhausen“

beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 (1)  BauGB am ....................

ortsüblich bekanntgemacht.

Porta Westfalica, den

Der Bürgermeister

Erneute Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung  haben gemäß § 4a

(3)  BauGB vom 06.07.2020 bis zum 07.08.2020 erneut öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am ....................

ortsüblich bekannt gemacht.

Porta Westfalica, den

Der Bürgermeister


